
Landkreis Jerichower Land  
Der Landrat 
 

Vorlagen-Nr.: 02/192/21 
öffentliche Beratung 

Bereich:  SG Jugendförderung und Kita 

Aktenzeichen: 51 15 02 

Datum: 27.07.2021 
 

Beratungsfolge: 

Gremium Datum Ja Nein Enth. Bemerkung 

Finanzausschuss 09.09.2021      

Jugendhilfeausschuss 16.09.2021      

Kreisausschuss 29.09.2021      

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung): 

Außerplanmäßiger Aufwand / Auszahlung für die Erstattung von Zuweisungen nach § 23 

KiFöG für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen an das Landesjugendamt 

Sachsen-Anhalt 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreisausschuss stimmt dem außerplanmäßigen Aufwand mit entsprechender Auszah-

lung für die Erstattung von Zuweisungen nach § 23 KiFöG für Kindertageseinrichtungen mit 

besonderen Bedarfen an das Landesjugendamt Sachsen-Anhalt bei der Buchungsstelle 

36100100.531100/731100 in Höhe von 99.236,69 € zu.  

 

Dr. Burchhardt 
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Sachverhalt (Begründung): 

Dem Landkreis Jerichower Land wurden nach § 23 KiFöG Zuweisungen für Personalkosten 

in Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen für das Jahr 2021 in Höhe von 343.585,46 € 

bewilligt.  

 

Der Landkreis leitet diese Zuweisungen auf Antrag an freie und kommunale Träger von Ta-

geseinrichtungen weiter. Zurzeit werden sieben Fachkraftstellen (6,425 VbE) in Tagesein-

richtungen durch den Landkreis gefördert. 

 

Nach aktueller Abfrage bei den Einrichtungsträgern, werden voraussichtlich 99.236,69 € 

nicht abgerufen. Die Gründe dafür sind teilweise unbesetzte Fachkraftstellen und geringere 

Personalkosten. Diese Zuweisungen sind an das Landesjugendamt Sachsen-Anhalt zurück-

zuzahlen. 

 

Insgesamt sind für das Jahr 2021 demnach 99.236,69 € zurückzuzahlen. 

 

Bei den zurückzuzahlenden Mitteln handelt es sich ausschließlich um Landesmittel.  

 

 

Anlagen: keine 

 

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung:   ja    nein 

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: 36100100.531100/731100 Zuweisungen an das Land  

Planansatz: 0      

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr: 99.236,69 € 

= überplanmäßig   außerplanmäßig  99.236,69 € 

= Aufwand    Auszahlung  

Deckung durch Mehrertrag  Mehreinzahlung  bei 

36100100.414109/614109 

  7.585,46 € 

Deckung durch Minderaufwand   Minderauszahlung  bei 

36100010.531209/731209 

36100100.531809/731809 

 

57.702,57 € 

33.948,66 € 

 

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen:       

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen) 
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